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1. Bürgermeister Konrad Zeiler eröffnet um  Uhr die Sitzung des Gemeinderates. Er begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Genehmigung des öffentlichen Teiles der letzten Niederschrift 

 
einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0   
 
 

TOP  2 Bauanträge 

 

TOP  2.1 
Teilumbau/Anbau einer Maschinenhalle zu einer neuen Austragswohneinheit 
und Nutzungsänderung des bestehenden Wohnhauses von zwei Wohnein-
heiten in eine Betriebsleiter-Wohneinheit in Höll x 

 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Grundstück Fl.Nr. xxxxxx, Gemarkung Nonnberg, ist der Teilumbau/Anbau einer Ma-
schinenhalle zu einer neuen Austragswohneinheit und Nutzungsänderung des bestehenden 
Wohnhauses von zwei Wohneinheiten in eine Betriebsleiter-Wohneinheit geplant. 
 
Ortsplanerische Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 

TOP  2.2 
Erweiterung der Toilettenanlage mit Behinderten-WC und Teilsanierung des 
Daches am Sportheim 

 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Grundstück 82/2 ist die Erweiterung der Toilettenanlage mit Behinderten-WC, Sanie-
rung und Teilerneuerung des Daches im Zwischenbau sowie eine Erweiterung des Multifunkti-
onsraumes am Sportheim geplant. 
 
Ortsplanerische Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
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TOP  2.3 Information über verwaltungsmäßig behandelte Bauanträge 

 
Geschäftsstellenleiter Josef Englbrecht informiert die Gemeinderäte über folgende Bauvorha-
ben, die von der Verwaltung als Angelegenheit der laufenden Verwaltung behandelt und bereits 
an das Landratsamt weitergeleitet wurden: 
 

- Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage im Nelkenweg xx (im Freistellungsverfah-
ren) 

  
 

TOP  3 Errichtung eines überdachten Lagerplatzes in der Kläranlage 

 
Sachverhalt: 
 
Im Bereich der Kläranlage werden diverse Baumaterialien und Ersatzteile im Freien gelagert, 
was für deren Haltbarkeit nicht unbedingt zuträglich ist. Bürgermeister Zeiler ist der Meinung, 
dass es sinnvoll sei, hier eine einfache Unterstellmöglichkeit zu schaffen.  
 
Zusammen mit Bauhofleiter Josef Aderer und Planzeichner Alois Kaltenecker hat er vor Ort 
nach einer Lösung gesucht, die Herr Kaltenecker aufskizziert hat und dem Gemeinderat vorlegt. 
 
Der Bürgermeister schlägt vor, von Herrn Kaltenecker einen entsprechenden Eingabeplan er-
stellen zu lassen und diesen nach Fertigstellung sofort, ohne erneute Behandlung im Gemein-
derat, beim Landratsamt einzureichen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag von Bürgermeister Zeiler zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  4 
Abwägung der Stellungnahmen zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 

 
Von der Gemeinde wurden die vorgezogene Bürgerbeteiligung und die Behördeninformation 
nach §3 Abs. 1 und $ 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.  
 
Von den Bürgern gingen keine Einwendungen ein. Von den meisten Trägern öffentlicher Belan-
ge gab es keine oder nur positive Rückmeldungen. Die vorgebrachten negativen Stellungnah-
men wägt der Gemeinderat wie folgt ab: 
 
  
 
 

TOP  4.1 Landratsamt Altötting (4. Änderung FlNPl) 

 
Stellungnahme Abwägung 
SG 52 (Hochbau):  

Die zur Neuausweisung vorgesehene Baufläche 
ist deutlich größer als die bestehende Gewerbe-
gebietsfläche. Der Bedarf an neuen Bauflächen 
in diesem Umfang erscheint zweifelhaft und ist  
auf der Basis einer realistischen Prognose zur 
Gewerbeentwicklung in Pleiskirchen sowie unter 

Die zur Neuausweisung und für den Verkauf vorge-
sehene Baufläche ist lediglich um 20 % größer als 
die bestehende. Es sind hier, ebenso wie beim der-
zeitigen Bestand, 8 Bauparzellen (ohne gemeinde-
eigenen Bedarf) vorgesehen. Nach Abzug der für 
die Gemeinde benötigten Flächen (Bauhof, Wert-
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Berücksichtigung noch unbebauter, für eine ge-
werbliche Nutzung geeigneter Flächen zu ermit-
teln und nachvollziehbar zu begründen. 

Dabei wird auch eine Aussage darüber für er-

forderlich gehalten, ob die noch nicht bebauten 

Flächen im bisherigen Gewerbegebiet von den 

jeweiligen Eigentümern nur auf Vorrat (ohne 

unmittelbar bevorstehende Bauabsicht) gekauft 

wurden und ob beim Verkauf der Gewerbege-

bietsflächen durch die Gemeinde ein B"auzwang 

in einer bestimmten Frist auferlegt wurde und 

auch in Zukunft auferlegt wird. 
 

stoffhof) verbleibt eine Baufläche von ca. 26.000 m² 
gegenüber ca. 21.000 m² im bestehenden Gewer-
begebiet. Die 8 Bauparzellen im bestehenden Ge-
werbegebiet waren innerhalb von 3 Jahren verkauft. 
in der Gemeinde gehen immer wieder Anfragen 
nach Gewerbegrund ein, so dass zu erwarten ist, 
dass die 8 neu auszuweisenden Parzellen ebenfalls 
in einem überschaubaren Zeitraum verkauft werden 
können.  
 
Von den 8 Bauparzellen sind mittlerweile 3 bebaut 
und für 1 Parzelle liegt der Bauplan zur Genehmi-
gung im Landratsamt. Zwei unbebaute Parzellen 
bilden zusammen mit einer weiteren bebauten Par-
zelle eine wirtschaftliche Einheit und sollen nicht 
bebaut werden. Die beiden übrigen sollen nach Ab-
sicht der Käufer in den nächsten 3 Jahren bebaut 
werden. Eine Bauabsicht besteht durchaus. Ein 
Bauzwang wurde nicht auferlegt. Ob ein solcher in 
Zukunft festgeschrieben werden soll, wird der Ge-
meinderat zu gegebener Zeit entscheiden. Die 
oberste Landesplanungsbehörde hat keinerlei Be-
denken, wenn die Planung auf die nächsten 10 Jah-
re ausgelegt ist. 
 

Wie bereits im Vorfeld besprochen wurde, wird 
zur Beurteilung der Eignung der betreffenden 
Bauflächen für eine gewerbegebietstypische Be-
bauung (mit häufig großflächigen Lagerplätzen 
und ausgedehnten Gebäuden einschließlich ent-
sprechender Zufahrten) ein Plan mit Eintragung 
der Höhenlinien für erforderlich gehalten. 

Wie in Punkt 4 der Begründung erläutert, wurde für 
die geplante Gewerbegebietserweiterung bereits im 
Vorfeld der Flächennutzungsplanänderung eine 
Vorplanung auf der Grundlage eines Bebauungs-
planvorentwurfs (M 1/1.000, mit Erschließung, Hö-
henprofil, Parzellierung, Grün-/ Sickerflächen usw.) 
erstellt. Die Vorplanung (Stand 19.05.2014) konnte 
bei Bedarf bei der Gemeinde eingesehen bzw. an-
gefordert werden (was jedoch von keiner Seite in 
Anspruch genommen wurde). Der Plan wird nun 
zum Bestandteil des Entwurfes zur 4. Flächennut-
zungsplanänderung erklärt. 
 

Gegen die zwar mit unregelmäßigen Rändern, 
aber dennoch bandartig vom Ort wegführende 

Entwicklung des Baugebietes bis in den Talraum 

des Gratinger Baches bestehen erhebliche Be-

denken, weil durch eine derartige Ortsentwick-
lung letztlich ein Beitrag zur Beeinträchtigung des 
Ortsbildes und zur Zersiedelung der Landschaft 
geleistet wird und sich das Gelände insbesonde-
re im Bereich östlich der nach Bachleiten füh-
renden Straße aufgrund seiner Neigung nur sehr 
schlecht für eine Nutzung als Gewerbegebiet eig-
net. 
 

Die Gemeinde ist der Auffassung, dass gerade ein 
Heranführen des Gewerbegebietes an den Ort Pleis-
kirchen zu einer Beeinträchtigung des Ortsbildes 
führt, da dadurch ein fast nahtloser Übergang von 
den meist schmucklosen Gewerbebauten zur Wohn-
bebauung entstehen würde.  
 
Die Erweiterung des Gewerbegebiet nach Südosten 
führt nicht zu einer  Zersiedelung der Landschaft, 
sondern bewirkt einen Lückenschluss zwischen dem 
bestehenden Gewerbegebiet und der Kläranlage. 
Dies führt auch noch zu dem Synergieeffekt, dass 
das Kläranlagengebäude für den Bauhof genutzt und 
somit zum Einen Baukosten gespart und zum An-
dern unnötige Flächenversiegelung durch den Bau 
eines eigenen Funktionsgebäudes im Bauhof ver-
mieden werden kann. 
 
Der Vorschlag, einer scheibchenweisen Erweiterung 
widerspricht jeder vernünftigen städtebaulichen Pla-
nung., Die Gemeinde verfolgt ein klares Planungs-
konzept, dass auf die Zukunft ausgelegt ist und nicht 
alle paar Jahre kottigert werden muss. Außerdem 
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kommt eine Erweiterung in Richtung Norden auf-
grund der Beeinträchtigung des Ortsbildes nicht in 
Frage. Zudem würde eine solche Erweiterung zu 
immissionsschutzfachlichen Konflikten führen, da die 
Bebauung zu nahe an den Ort Pleiskirchen und den 
Weiler Bachleiten mit seiner Außenbereichssatzung 
heranreichen würde (siehe Stellungnahme Immissi-
onsschutz). 

 
Aus den genannten Gründen wird empfohlen, 
zunächst eine  Gewerbegebietsausweisung in 
reduziertem Umfang entlang der  Ostseite der 
Gemeindeverbindungsstraße mit einer südlichen 
Grenze wie das bestehende Gewerbegebiet und 
einer Entwicklung in Richtung des Ortes vorzu-
nehmen, wobei zum Ort hin eine Ausgleichsfläche 
als Pufferzone angeordnet werden könnte. Dieser 
Bereich würde sich aufgrund der geringeren Nei-
gung auch besser für ein Gewerbegebiet eignen. 
 

Auch die Regierung von Oberbayern als Landespla-
nungsbehörde teilt die vorgenannten Bedenken des 
SG 52 nicht und befürwortet die Erweiterung des 
Gewerbegebietes aus städtebaulicher Sicht. 

 

  
Sachgebiet 53 (Landschaftspflege, Grünordnung und Gartenbau): 
Aus der Sicht der Grünordnung und der Landes-
pflege besteht mit der 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes Einverständnis. 
 
Anmerkung: 

Die Fläche östlich des geplanten Bauhofgelän-
des dürfte nur zum geringsten Teil als Aus-
gleichsfläche anerkannt werden, da der größte 
Teil des  bachbegleitenden Bewuchses seit lan-
gem Bestand ist. 
 

keine Abwägung notwendig 

  
Naturschutzfachliche Stellungnahme: 
Die Gemeinde Pleiskirchen beabsichtigt das be-
stehende Gewerbegebiet Pleiskirchen Süd um ca. 
3,25 ha bis zur Kläranlage zu erweitern. 

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Land-

schaftsplan weist an dieser Stelle landwirtschaft-

liche Nutzflächen und biotopkartierte Gehölze am 

Bach sowie einen Bereich fachlich geeigneter 

Ausgleichsflächen aus. 

 
Durch die Flächennutzungsplanänderung wird 
die Errichtung eines Gewerbegebiets im Talraum 
des Bachleitener Bachs ermöglicht. Das Gelände 
ist nach Osten geneigt. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht stellt die Ansiedlung eines Gewerbegebiets 
an dieser Stelle einen erheblichen Eingriff in das 
Landschaftsbild des Naturraums lsar-lnn-
Hügelland dar. Gemäß Erläuterungsbericht zum 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Pleiskirchen 
sollen ökologisch schutzwürdige Flächen, insbe-
sondere Auwaldbereiche, Hang- und Leitenwäl-
der, Uferzonen und Feuchtgebiete, das Land-
schaftsbild prägende Elemente wie exponierte 
Kuppen und Hänge sowie Überschwemmungsge-
biete grundsätzlich von Bebauung freigehalten 
werden. 

Die geplante Gewerbegebietserweiterung befindet 
sich in einem Bereich, der im bestehenden Flächen-
nutzungsplan als „landwirtschaftliche Fläche“ festge-
setzt ist. Die an der östlichen Grenze und damit im 
Uferbereich des Baches liegenden ökologisch wert-
vollen Bereiche liegen zwar im Geltungsbereich, 
werden aber nicht zur Bebauung freigegeben. Es 
wird vielmehr versucht, diese Flächen ökologisch 
aufzuwerten. Gerade in der Flächengemeinde Pleis-
kirchen kann man von einer „behutsamen Sied-
lungsentwicklung“ sprechen. Auch die Tatsache, 
dass hier wieder keine bzw. mittlere Handwerksbe-
triebe 
 
Das Biotop 7641-36-2 wird durch die Bauleitplanung 
nicht angetastet. Der Schwarzerlenbestand bleibt 
erhalten. Auch der mäandrierte Bachlauf mit dem 
Gehölzsaum und den unverbauten Ufern soll erhal-
ten werden.  
 
Aus dem Entwurf geht eindeutig hervor, dass die 
Ausweisung des Bauhofes nicht in den Gehölzbe-
stand eingreift. Der beigefügte Bebauungsplanent-
wurf verdeutlicht das. Durch die Flächennutzungs-
planänderung wird nicht in den biotopkartierten Ge-
hölzbestand eingegriffen. Der im rechtskräftigen 
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Der Regionalplan der Region Südostoberbayern 
weist das Gebiet als Landschaftliches Vorbe-
haltsgebiet Nr. 52 "Hügelland zwischen Erharting 
und Marktl" aus. Dieser Bereich zeichnet sich 
durch seinen Abwechslungsreichturn aus. Kleine 
Flüsse und Bäche, kleinteilige landwirtschaftliche 
Nutzflächen und eine Vielzahl von Waldstreifen 
und -stücken, die großteils eine besondere Bedeu-
tung für den Bodenschutz besitzen, prägen das 
Landschaftsbild. 

ln ökologisch und landschaftlich empfindlichen 

Räumen der Region wie insbesondere in den Tä-

lern von lnn, lsen, Attel und Rott sowie den beson-

ders exponierten Hanglagen im tertiären Hügelland 

ist gemäß Regionalplan nur eine behutsame Sied-

lungsentwicklung vertretbar. Eine Freihaltung die-

ser Landschaften trägt der Bedeutung Rechnung, 

die diese für den Naturhaushalt sowie das Orts- 

und Landschaftsbild haben. Sonst besteht die 

Gefahr, dass vermehrt umfangreiche, zusam-

menhängende Siedlungsflächen entstehen und 

bisher überwiegend land- und forstwirtschaftlich 

genutzte Freiflächen zwischen den Siedlungsein-

heiten bebaut werden. 

 

Flächennutzungsplan als Korridor der fachlich ge-
eigneten Ausgleichsflächen ausgewiesene Teil wird 
im zukünftigen Geltungsbereich der Bauleitplanung 
seiner Bestimmung zugeführt und als Ausgleichsflä-
che ausgewiesen. Ein Grünordnungsplan kann 
selbstverständlich erstellt werden. 
 
Das Grundstück Fl. Nr. 398/0 wird von der Gemein-
de erworben und in Absprache mit der Unteren Na-
turschutzbehörde als Ausgleichsfläche ausgewiesen 
um eine ökologisch sinnvolle Einheit mit den beiden 
angrenzenden Flächen des Landkreises zu errei-
chen. Die Gemeinde wird rechtzeitig vor Satzungs-
beschluss des Bebauungsplanes genügend Aus-
gleichsflächen zur Verfügung stellen. 
 

Immissionsschutz:  
Lärmkontingentierung: 
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes-Süd 
(B-Plan Nr.7) Richtung Osten ist eine Lärmkon-
tingentierung unter Berücksichtigung der Vorbe-
lastung durch das bestehende Gewerbegebiet 
durchzuführen. Bei der Kontingentierung ist ein 
ausreichend großes Emissionskontingent für 
den Bauhof und den Wertstoffhof zu berücksich-
tigen. Für den Bauhof und den Wertstoffhof ist 
eine Betriebsbeschreibung mit Betriebszeiten 
etc. zu erstellen und zumindest  überschlägig die 
Einhaltung des Emissionskontingentes bereits 
in der Bauleitplanung darzustellen. 
 

 
Eine sinnvolle Lärmkontingentierung ist erst im Be-
bauungsplanaufstellungsverfahren möglich, Hier 
kann man dann, falls notwendig, für bestimmte Be-
reich Lärmbedingte Nutzungsbeschränkungen fest-
legen. 
 

Ermittlung der Geruchsimmissionen: 
Nach den Vorgaben der Geruchsimmissions-
richtlinie (GIRL) steht auch Büros und Betriebs-
leiterwohnhäusern in Gewerbegebieten bezgl. 
Geruchsimmissionen ein Schutzanspruch zu 
(maximale zu lässige Geruchshäufigkeit 15 %). 

Deshalb  ist bereits im Rahmen der Bauleitpla-
nung darzustellen, in welcher  Höhe im geplan-
ten Gewerbegebiet Geruchsimmissionen zu er-
warten sind. 

Hierzu ist unter Beteiligung des Landwirt-

schaftsamtes die maximale Anzahl an Tieren 

des landwirtschaftlichen Betriebes in Bachleiten 

auf der Fl.Nr. 317 (Hausnr. 11) sowie die vor-

handenen Nebenanlagen (Güllegrube, offene 

Anschnittsflächen der Fahrsiloanlage, Miststät-

te etc). in Erfahrung zu bringen. Mit diesen An-

 
Aus den o.g. Gründen macht auch eine Überprüfung 
von Geruchsimmissionen im Bebauungsplanverfah-
ren Sinn, da man auf das Ergebnis reagieren kann. 
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gaben sind für das Gewerbegebiet nach den 

Vorgaben der GIRL die zu erwartende Ge-

ruchshäufigkeit im geplanten  Gewerbegebiet 

zu ermitteln. 

Mit einzubeziehen sind außerdem die von der 
Kläranlage ausgehenden Gerüche. 

Ob weitere relevante geruchsemittierende Betrie-
be in der Nähe sind, ist zu ermitteln. 
 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Abwägung in allen 
Punkten zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  4.2 Wasserwirtschaftsamt (4. Änderung FlNPl) 

 
Stellungnahme Abwägung 
Abwasserentsorgung:  

Das anfallende Schmutzwasser soll über die ge-
meindliche Kanalisation der Kläranlage Pleiskir-
chen zugeführt und dort nach dem Stand der 
Technik gereinigt werden. Die Leistungsfähigkeit  
der weiterführenden Kanäle, der Anlagen zur 
Mischwasserbehandlung und der Kläranlage ist 
vom Vorhabensträger eigenverantwortlich zu 
überprüfen und nachzuweisen. 
Niederschlagswasser soll nach Angaben in der 
Begründung dezentral möglichst versickert wer-
den. Aufgrund der bindigen Bodenverhältnisse 
ist jedoch fraglich, ob eine Versickerung nach 
den Regeln der Technik möglich ist. Die Eignung 
des Untergrundes zur Versickerung nach den 
Regeln der Technik ist zu prüfen. 
Für die Entsorgung des Niederschlagswassers ist 
ein Konzept mit dem Wasserwirtschaftsamt bzw. 
der fachkundigen Stelle am Landratsamt Altötting 
abzustimmen. Die gesammelte Einleitung in ein 
oberirdisches Gewässer b edarf einer wasser-
rechtlichen Genehmigung. 
 

Die Schmutzwasserentsorgung ist sichergestellt. Ein 
Konzept für die Niederschlagswasserentsorgung 
wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung er-
stellt und mit Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt 
abgestimmt. 
 

Wasserversorgung:  
Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versor-
gungsleitungen ist vom Versorgungsträger ei-
genverantwortlich zu überprüfen. Wasser-
schutzgebietsbelange werden durch das Vorha-
ben nicht berührt. 

Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versorgungslei-
tungen wurde bei der 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes überprüft und reicht auch für dieses 
Vorhaben problemlos aus. 
 

Oberflächengewässer  und Grundwasser  
Der Planungsbereich grenzt an den Bachleiteer 
Bach an. Ob von diesem Gewässer eine Über-
schwemmungsgefahr ausgeht, bitten wir die 
Gemeinde eigenverantwortlich zu prüfen. 
Grundsätzlich besteht bei Starkregenereignis-
sen immer die Gefahr von Überschwemmungen 
durch wild abfließendes Oberflächenwasser. 

Da die Bebauung nicht bis an den Bach heranreicht 
und das Gelände nach Westen hin ansteigt, ist keine 
Überschwemmungsgefahr gegeben. Sollte es, was 
in der Vergangenheit nie der Fall war, doch zu einer 
Überschwemmung kommen, wäre allenfalls der als 
Ausgleichsfläche bzw. Eingrünung vorgesehene 
Bereich betroffen. 
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Über Grundwasserstände im Planungsbereich lie-
gen uns keine Erkenntnisse vor. Diese sind eigen-
verantwortlich zu ermitteln. 
 

Informationen über Grundwasserstände werden im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eingeholt. 
 

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen:  
Wir empfehlen den aktuellsten Informationsstand 
zu potentiellen punktuellen Boden Verunreini-
gungen z.B. durch Altlastenverdachtsflächen, 
Altstandorten, Altlasten etc. bei der dafür zu-
ständigen Kreisverwaltungsbehörde einzuholen. 
Bodenverunreinigungen können direkte negative 
Auswirkungen auf Mensch, Pflanze, Grundwas-
ser und Gewässer haben und müssen ggf. auch 
bezüglich der Planung der Niederschlagswas-
serentsorgung im Falle der Versickerung be-
rücksichtigt werden. Weiterhin können anthropo-
gene Auffüllungen z.B. mit Bauschutt, belaste-
tem Aushub etc. zu erheblichen Entsorgungs-
kosten bei Baumaßnahmen führen. 
Befinden sich auf dem Plangebiet Altlasten-
verdachtsflächen, Altstandorte, Altlasten etc., 
sollten die zur Beurteilung der Gefährdungs-
pfade Boden-Mensch, BodenPflanze und 
Boden-Wasser erforderlichen Untersuchungs-
schritte im Rahmen der Bauleitplanung durch-
geführt werden. Mit den Untersuchungen soll-
ten nur Sachverständige und Untersuchungs-
stellen mit einer Zulassung nach der Verord-
nung über Sachverständige  und Untersu-
chungsstellen für den Bodenschutz und die 
Altlastenbehandlung in Bayern (VSU) beauf-
tragt werden. 
 

Der Gemeinde sind keinerlei Hinweise auf Altlasten 
bekannt. In der Stellungnahme des Landratsamtes 
Altötting wurden auch keine entsprechenden Hinwei-
se aufgeführt. 
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  4.3 Regierung von Oberbayern (4. Änderung FlNPl) 

 
Stellungnahme Abwägung 

Vorhaben: 
Die Gemeinde Pleiskirchen plant südöstlich des 
Hauptortes und des bestehenden Gewerbege-
biets die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung der Gewerbeflächen zu 
schaffen. Konkret ist mit vorliegender Planung 
die Verlagerung des sich derzeit im Norden des 
Hauptortes befindenden Bauhofs sowie des 
Wertstoffhofs vorgesehen. Die beiden Einrichtun-
gen benötigen zusammen eine Fläche von ca. 
0,6 ha (Bauhof ca. 0,45 ha, Wertstoffhof ca. 0,15 
ha) und sollen nördlich der bestehenden Kläran-
lage errichtet werden. Mit den übrigen geplanten 
Gewerbeflächen mit einer Größe von ca. 2,65 ha 
für ca. 8 Bauparzellen, die zwischen geplantem 
Bauhof und Wertstoffhof sowie den bestehenden 
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Gewerbebetrieben liegen, soll die Nachfrage an 
Gewerbeflächen für die nächsten zehn Jahre 
gedeckt werden. Der ca. 5,26 ha große Pla-

nungsbereich ist im gültigen Flächen nutzungs-

plan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
Er soll im Zuge der 4. Flächennutzungsplanände-
rung als gewerbliche Baufläche dargestellt wer-
den. 
 
Berührte Belange: 
Natur und Landschaft: 
Der Planungsbereich liegt gem. Regionalplan 
Südostoberbayern (RP 18) B I 3.1.5 (Z) im land-
schaftlichen Vorbehaltsgebiet 52 „Hügelland zwi-
schen Erharting und Marktl“. Hier kommt den Be-
langen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege besonderes Gewicht zu. In diesen sollen 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das 
Landschaftsbild nachhaltig gesichert werden. Die 
Charakteristik der Landschaft und ihrer Teilberei-
che soll erhalten werden. Größere Eingriffe in das 
Landschaftsgefüge sollen vermieden werden, 
wenn sie die ökologische Bilanz deutlich ver-
schlechtern (RP 18 B I 3.1 (Z)). Die Planung ist 
diesbezüglich mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
Ergebnis: 
Berücksichtigung des genannten Punkts steht die 
Planung den Erfordernissen der Raumordnung 
nicht entgegen. 
Hinweis: 
Laut Auskunft der Gemeinde ist das bestehende 
Gewerbegebiet bereits im Flächennutzungsplan 
dargestellt. Leider wurde die Regierung von 
Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde 
2008 im Verfahren zur Flächennutzungsplanän- 
derung sowie zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 7 „Gewerbegebiet Pleiskirchen Süd“ 
nicht beteiligt. Die entsprechende rechtskräftig 
gewordene Flächennutzungsplanänderung liegt 
nicht vor (bisheriger Stand: Darstellung als land-
wirtschaftliche Fläche). Wir bitten Sie daher um 
die Zusendung eines Exemplars der rechtskräftig 
gewordenen Änderung inklusive Textteil, Plan und 
Genehmigungsbescheid (vgl. Art. 30 BayLplG Mit-
teilungs- und Auskunftspflicht). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Belangen des Naturschutzes wird soweit ir-
gendwie möglich Rechnung getragen. Der Bereich 
in Bachnähe wird von Bebauung frei gehalten. 
Außerdem wird versucht, gerade in diesem ökolo-
gisch empfindlichen Bereich durch entsprechende 
Maßnahmen einen adäquaten Ausgleich zu schaf-
fen. Alle Maßnahmen werden im Zuge des Bebau-
ungsplanaufstellungsverfahrens mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Unterlagen wurden der Regie-
rung zwischenzeitlich übermittelt. 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung voll inhaltlich zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 

TOP  5 
Billigung des Entwurfes und Öffentliche Auslegung mit Behördenbeteiligung 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
Beschluss: 
 
Nachdem die im Rahmen der vorgezogenen Bürger- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
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und 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Einwendungen abgewogen wurden, beschließt der Ge-
meinderat, die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  6 
Abwägung der Stellungnahmen zur Außenbereichssatzung Kothingbuch-
bach Süd 

 
Obwohl die öffentliche Auslegung und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange zu diesem 
Setzungsentwurf bereits 2011 stattgefunden hat, setzt die Gemeinde an diesem Punkt das Auf-
stellungsverfahren fort, da sich seitdem keine neuen Aspekte ergeben haben, die eine erneute 
Anhörung notwendig machen würden.,  
 
Von den Bürgern und den meisten Trägern öffentlicher Belange gingen keine Einwendungen 
ein. Der Gemeinderat wägt die damals vorgebrachten Stellungnahmen wie folgt ab: 
 

TOP  6.1 LRA (Kothingbuchbach-Süd) 

 
Stellungnahme Abwägung 
SG 52 (Hochbau):  

Es wird empfohlen, in § 2 eine klare Trennung 
zwischen “Hinweisen’” und “Festlegungen” vor-
zunehmen. 

 

§ 2 wird entsprechend in „§ 2 Festsetzungen“ und „§ 3 
Hinweise“ aufgeteilt. Der ursprüngliche § 3 wird zu § 4. 
 

Sachgebiet 52 (Tiefbau):  
Die Außenbereichssatzung Kothingbuchbach-
Süd liegt in der Anbauverbotszone der Kreis-
straße AÖ 19. 
 

Entlang der Kreisstraße wird eine 15 m breite anbau-
freie Zone eingezeichnet. 
 

Sachgebiet 53 (Landschaftspflege, Grünord-
nung und Gartenbau): 

 

Unter § 2, Punkt 4 der Außenbereichssatzung 
heißt es: “Durchgehende oder strenggeschnit-
tene Hecken sind zu vermeiden. Strenggeschnit-
tene Hecken sowie ... sind nicht erlaubt.” 
Hier sollte der 1. Satz gestrichen werden, da er 
der Festsetzung im 2. Satz nicht ganz entspricht. 

 
Die Gehölzstruktur entlang der Kreisstraße AÖ 
19 ist eine gelungene Ortsrandeingrünung und 
sollte somit als “zu erhaltende Ortsrandeingrü-
nung” in der Außenbereichssatzung geschützt 
werden. 
 

Der Satz „Durchgehende oder strenggeschnittene 
Hecken sind zu vermeiden“ wird gestrichen.  
 
 
 
 
 
In § 2 wird folgende Ziffer 5 neu eingefügt: Die Ge-
hölzstruktur entlang der Kreisstraße AÖ19 ist als 
„Ortsrandeingrünung“ zu erhalten. Die übrigen Absät-
ze werden jeweils um eine Nummer nach hinten ge-
rückt. 
 

Immissionsschutzgesetz:  
Entsprechend § 2 Ziffer 3 soll bezüglich des Im-
missionsschutzes die Einfügung eines neuen 
Vorhabens in die Umgebung fachlich geprüft wer-
den. 

 

Die Prüfung hat beim Einzelbauvorhaben zu erfolgen. 
 
 

Naturschutzfachliche Stellungnahme:  
Es bestehen keine Bedenken des Naturschutzes 
gegen die geplante Satzung. 
 

keine Abwägung notwendig 

Gesundheitswesen:  
Keine Bedenken. 
 

keine Abwägung notwendig 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung vollinhaltlich zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  6.2 WWA (Kothingbuchbach-Süd) 

 
Stellungnahme Abwägung 
Abwasserentsorgung  
Schmutzwasser:  

Mit der Feststellung zur Schmutzwasserent-
sorgung in der Satzung besteht Einverständ 
nis. Eine Aussage über die Sicherstellung der 
Abwasserentsorgung kann daher erst nach 
Abschluss des erforderlichen wasserrechtli-
chen Verfahrens getroffen  werden. 
 

 

Niederschlagswasser:  
Die Möglichkeiten zur Entsorgung des Nieder-
schlagswassers nach den Regeln der Technik  
sind von der Gemeinde zu prüfen. 
 
Inwiefem die im Jahr 2008 neu erschienene 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV vom 1. Oktober 2008) sowie die 
"Technischen Regeln zum schadlosen Ein-
leiten von gesammeltem Niederschlagswas-
ser in das Grundwasser"- TRENGW (AllMBl  
Nr. 1/2009 S. 4) vom 17. Dezember 2008 
hier Anwendung findet ist vom Vorhabens-
träger eigenverantwortlich zu überprüfen. 
Für genehmigungspflichtige Einleitungen wei-
sen wir darauf hin, dass - zur Bewertung des 
Verschmutzungspotentials- die "Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwas-
ser" des DWA Merkblattes M 153 zu beachten 
sind 

Niederschlagswasser wird wie bisher versickert und 
soweit dies nicht möglich ist, in den Vorfluter eingelei-
tet. 
 

Wasserversorgung:  
Die Wasserversorgung erfolgt durch die Ge-
meinde. 
Alle bestehenden und neu zu errichtenden Ge-
bäude sind daher an die öffentliche Wasser-
versorgung anzuschließen. Die Leistungsfähig-
keit der örtlichen Versorgungsleitungen hin-
sichtlich Menge und Qualität ist vom Versor-
gungsträger eigenverantwortlich zu überprüfen. 
 
Wasserschutzgebietsbelange werden durch das 
Vorhaben nicht berührt. 

 

Die Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Wasserver-
sorgung wurde überprüft. ein Anschluss aller Anwesen 
ist möglich. Da nicht alle bestehenden Anwesen ange-
schlossen sind, kann die Satzung erst in Kraft treten, 
wenn die bereits vorhandenen Anwesen an die ge-
meindliche Wasserversorgung angeschlossen sind. 
 

Oberflächengewässer und Grundwasser 
 

 

Oberflächengewässer werden nicht berührt. 
Eine örtliche Überprüfung, ob ein ausreichender 
Schutz vor wild abfließendem Oberflächen- und 
Schichtwasser aus den angrenzenden Flächen 
gegeben ist, wird empfohlen. Gegebenenfalls 

Für einen ausreichenden Schutz vor wild abfließen-
dem Oberflächen- und Schichtwasser aus den an-
grenzenden Flächen sind die Grundstückseigentümer 
eigenverantwortlich zuständig. 
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sind eigenverantwortlich Selbstschutzmaßnah-
men zum Objektschutz durchzuführen. Als 
Rechtsgrundlage ist hierbei der§ 37 WHG- 
Wasserabfluss- der seit 01.03.2010 gültigen 
neuen Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes 
vom 31. Juli 2009 zu nennen und entsprechend 
zu beachten. 
 

 

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen 
 

 

Dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein sind in 
diesem Bereich keine Altlasten bekannt. 
 

keine Abwägung notwendig 
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung vollinhaltlich zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  6.3 EON  (Kothingbuchbach-Süd) 

 
Stellungnahme Abwägung 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine 
grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch 
der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb 
unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Hinweisen möchten wir auf unsere bereits im Gel-
tungsbereich vorhandenen Anlagen (siehe beilie-
gende Planunterlagen). 
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei 
Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Tras-
senachse. 
Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdi-
scher Versorgungsleitungen von Bepflanzung 
freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit 
und Reparaturmöglichkeit  eingeschränkt werden. 
Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus 
Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu 
einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse ge-
pflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschrit-
ten, so sind im Einvernehmen mit der E.ON Bay-
ern AG geeignete Schutzmaßnahmen durchzu-
führ·en. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Schutzzo-
nenbereich zu 20-kV Einfachfreileitungen in der 
Regel beiderseits je 8,0 m zur Leitungsachse und 
für 20-kV-Doppelfreileitungen in der Regel bei-
derseits je 10,0 m zur Leitungsachse beträgt und 
bitten Sie, dies zu berücksichtigen. Aufgrund ge-
änderter technischer Gegebenheiten können sich 
gegebenenfalls größere Schutzzonenbereiche 
ergeben. 
 
Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzo-
nenbereichen bzw. Schutzstreifen bestehenden 
Bau- und Bepflanzungsbeschränkung machen 
wir darauf aufmerksam, dass Pläne für Bau- und 

Für Tiefbauarbeiten jeglicher Art ist ohnehin die Ein-
haltung der Spartenpläne notwendig. Freileitungen 
sind von der Satzung nicht betroffen. 
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Bepflanzungsvorhabenjeder Art uns rechtzeitig 
zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt ins-
besondere für Straßen- und Wegebaumaßnah-
men, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, 
Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Ba-
de- und Fisch Gewässer und Aufforstungen. 
 
Hinweis: In unseren Bestandsplänen sind Kun-
denkabel für Eigenerzeugungsanlagen nur ent-
halten, sofern der Anlageneigentümer einen Be-
triebs servicevertrag für sein Kabel mit der E.ON 
Bayern AG abgeschlossen hat. Sollte kein Ver-
tragsverhältnis zwischen Anlageneigentümer und 
der E.ON Bayern AG vorliegen, sind wir von der 
Dokumentation und Auskunftspflicht des Kun-
denkabels freigestellt 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung vollinhaltlich zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  7 Satzungsbeschluss zur Außenbereichssatzung Kothingbuchbach-Süd 

 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung der Stellungnahmen fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Die beschlossenen Änderungen werden von der Verwaltung in die Satzung eingearbeitet. Nach 
vollzogenem Anschluss aller bestehenden Anwesen an die gemeindliche Wasserversorgung 
wird die Satzung ausgefertigt und zur Erlangung der Rechtswirksamkeit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  8 Wiederholung Markterkundung Breitbandversorgung 

 
Sachverhalt: 
 
Im Jahr 2014 wurde unter Zugrundelegung von 2 Kumulationsgebieten eine Markterkundung 
nach den alten Förderrichtlinien durchgeführt. 
 
Mittlerweile haben sich die Förderrichtlinien in mehreren Punkten geändert. In erster Linie sind 
dies: 

 Es sind keine Kumulationsgebiete mehr notwendig 

 Die Fördersumme wurde erhöht 

 Der Zuwendungsprozentsatz wurde erhöht 

 Es gibt zusätzlich 50.000,-- € Förderung bei interkommunaler Zusammenarbeit 

 Es wird auch „Glasfaser bis ins Haus“ gefördert 
 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und dem Breit-
bandzentrum macht es Sinn, die Markterkundung zu wiederholen und diesmal als Erschlie-
ßungsgebiet das gesamte Gemeindegebiet festzusetzen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Markterkundung, wie vorgeschlagen, neu durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  9 Festlegung von Richtlinien für Plakatierung 

 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung den Erlass einer Plakatierungsverordnung abge-
lehnt. Um das Anbringen von Plakaten in der Gemeinde dennoch in geordnete Bahnen zu len-
ken, erlässt der Gemeinderat folgende Richtlinien: 
 
Beschluss: 
 

 Plakate bis zur Größe A1 werden nur von Vereinen aus dem Gemeindebereich geduldet 

 Ausnahmsweise kann das Plakatieren auch Vereinen aus den angrenzenden Gemein-
den gestattet werden 

 Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung dürfen auf Antrag und mit Erlaubnis der Ge-
meindeverwaltung beworben werden 

 Plakate dürfen nur in den Ortsbereichen Pleiskirchen (max. 5 Stück), Wald (max. 2 
Stück) und Nonnberg (max. 2 Stück) angebracht werden. Außerhalb der Hauptorte sind 
nur Großflächenwerbeanlagen zulässig, die aber den Verkehr nicht beeinträchtigen dür-
fen. Vorgaben des Landkreises an Kreisstraßen müssen beachtet werden 

 Die Plakate dürfen frühestens vier Wochen vor der Veranstaltung aufgestellt werden und 
müssen spätestens eine Woche nach der Veranstaltung entfernt werden 

 Das Anbringen von Plakaten an Bushäuschen, Bäumen oder ähnlichem ist untersagt 

 Plakate müssen auf Trägerplatten aufgezogen und mittels Plakatständer aufgestellt 
werden  

 Werden Plakate mit der Trägerplatte an Straßenlaternen befestigt, muss ihre Unterkante 
mind. 2 m über dem Boden sein. Alle Befestigungselemente müssen nach Abnahme 
entfernt werden 

 Alle Plakate, die entgegen diesen Richtlinien angebracht wurden dürfen vom Bauhof je-
derzeit entfernt und entsorgt werden. Dadurch entstehende Kosten können dem Verur-
sacher in Rechnung gestellt werden 

 Plakate, die in Schaufenstern von Geschäften angebracht werden, sind von diesen 
Richtlinien ausgenommen 

 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  10 Neugestaltung der Westwand der Aula 

 
Sachverhalt: 
 
Dem Lehrerkollegium ist die Westseite der Aula mit ihrer Wandmalerei aus den 60-er Jahren 
seit der Schulhaussanierung ein Dorn im Auge. Zur Zeit wird diese Wand durch ein großes grü-
nes Tuch verdeckt. 
 
Nun würde die Lehrerschaft gerne auf die Wand eine große Magnetplatte aufkleben. So wäre 
zum Einen das unliebsame Gemälde verdeckt und zum Anderen hätte man die Möglichkeit, 
Bilder oder Ähnliches aufzuhängen, ohne die Wand zu beschädigen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat hat vor der Sitzung eine Ortsbesichtigung vorgenommen und beschließt, dass 
die Wand erhalten bleiben muss. Die Lehrerinnen können aber weiterhin ein Tuch vorhängen 
oder etwas vor die Wand stellen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  11 Spendengesuch der Volkshochschule Alt-/Neuötting - Töging a. Inn 

 
Sachverhalt: 
 
Dem Gemeinderat liegt ein Spendengesuch der Volkshochschule Alt-/Neuötting - Töging a. Inn 
vom 08.12.2014 vor. Die VHS legt in diesem Schreiben dar, dass die Teilnehmergebühren bei 
weitem nicht kostendeckend sind. Trotz aller Sparmaßnahmen musste die VHS im vergange-
nen Jahr einen Verlust von 23.332,37 € verbuchen. 
 
Die Volkshochschule bittet die Gemeinde für das Jahr 2015 um eine finanzielle Unterstützung in 
Höhe von 500,-- €. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat gewährt der Volkshochschule Alt-/Neuötting - Töging a. Inn wie in den ver-
gangenen Jahren einen Zuschuss in Höhe von 500,-- €. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  12 Wünsche und Anregungen 

 

TOP  12.1 Buswartehäuschen am Pausenhof 

 
Bürgermeister Zeiler teilt den Gemeinderäten mit, dass das vom Turm des Feuerwehrhauses 
Pleiskirchen abgebaute Dach einer neuen Verwendung zugeführt wird. Die Arbeiter des Bauho-
fes stellen es auf Säulen zwischen Parkplatz und Wendehammer nördlich der Schule. Durch die 
Beplankung von 2 Seiten mit Brettern entsteht ein Buswartehäuschen für die Kinder. 
  
 

TOP  12.2 Besichtigung von LED-Straßenleuchten durch Bauausschuss 

 
Bürgermeister Zeiler kündigt an, dass er vor der nächsten Sitzung mit den Mitgliedern des Bau-
ausschusses und Herrn Georg Grandl vom E-Werk Grandl an einem Abend verschiedene in 
Frage kommende LED-Straßenleuchten besichtigen will. So können sich die Kollegen vor Ort 
ein Bild über Leuchtkraft, Leuchtweite und Farbe der verschiedenen Modelle machen. 
  
 

TOP  12.3 ILE Holzland 

 
Bürgermeister Zeiler informiert die Gemeinderäte kurz über den momentanen Stand des Projek-
tes: 

 Am Dienstag fand ein Treffen des Holzlandrates mit Herrn Schneider statt. Hierbei wur-
de über unter anderem über die Ergebnisse des Gesamtkonzeptes gesprochen, das den 
Gemeinderäten in Form einer CD zu Sitzungsbeginn ausgehändigt wurde. 
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 Außerdem kamen die vier Bürgermeister überein, dass es sinnvoll sei, dass sich die vier 
Holzlandgemeinde über eine gemeinsame Plattform präsentieren. Dies ist in erster Linie 
über eine gemeinsame Internetseite (www.holzland-netz.de) oder Flyer möglich. So 
könnte zum Beispiel ein gemeinsames Rad- oder Fußwegenetz veröffentlicht werden. 
Ein weiteres Beispiel wäre eine gemeindeübergreifende Präsentation von Übernach-
tungsmöglichkeiten. Zusätzlich könnten Ergebnisse der ILE, insbesondere der Projekt-
gruppe „Soziale Infrastruktur“ publiziert werden. 

 In der ersten Februarwoche finden die ersten Zusammenkünfte für mögliche Flurneu-
ordnungen mit Herrn Schneider vom Amt für ländl. Entwicklung statt. 

  
 

TOP  12.4 Urnenwand im Friedhof 

 
Der in der Sitzung anwesende Herr xxx xxxxx xxxx erklärt den Gemeinderäten, dass er bei der 
Gemeinde bereits mehrfach einen Antrag auf Errichtung einer Urnenwand gestellt habe. Ihm sei 
aber sowohl von Bürgermeister Zeiler als auch von seinem Vorgänger, Herrn Eder, immer wie-
der gesagt worden, dass der Friedhof Angelegenheit der Pfarrei sei und dass Pfarrer xxx xxxxxx 
xxxx keine Urnenwand wolle. Herr xxx xxxx meint, dass es Aufgabe der Gemeinde sei, der Pfar-
rei Druck zu machen, damit diese eine Urnenwand errichtet. Seiner Meinung nach sprechen 
folgende Gründe für eine Urnenwand: 
 

 Es gibt immer mehr Feuerbestattungen 

 Eine Urnenwand benötigt sehr wenig Platz 

 Eine Urnenwand verursacht keine Grabpflege 
 
Bürgermeister Zeiler weist noch einmal darauf hin, dass die Gemeinde keinerlei Einfluss auf die 
Entscheidung der Pfarrei habe, da es sich in Pleiskirchen um einen kirchlichen Friedhof handelt. 
Gemeinderat Alois Kaltenecker erklärt, dass für diese Entscheidung die Kirchenverwaltung (6 
Mitglieder aus der Pfarrgemeinde und Pfarrer xxx xxxxxx xxxx, von denen jeder eine Stimme 
hat) zuständig sind. Er empfiehlt daher xxxxx xxxx, sich mit seinem Anliegen an den Kirchen-
pfleger xxxxx xxxxxxxxxxx zu wenden und evtl. zu versuchen, möglichst viele Mitglieder der 
Kirchenverwaltung von seinem Wunsch zu überzeugen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Konrad Zeiler    Josef Englbrecht 
1. Bürgermeister    Schriftführer/in 

 

http://www.holzland-netz.de/

	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu
	BM_Text3

